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21. 06. 2010 

Schriftliche Anfrage 
der Abgeordneten Renate Will FDP 
vom 23.02.2010 

Vertretungslehrkräfte an Schulen 

Ich frage die Staatsregierung: 

1.		Trifft es zu, dass Studenten oder Absolventen mit dem 1. 
Staatsexamen für ein Lehramt an weiterführenden Schu-
len unterrichten? 

2.		Wie viele Vertretungslehrkräfte wurden im Schuljahr 
2008/2009 an den weiterführenden Schulen eingesetzt? 

3.		An welchen Schularten wurden diese Vertretungslehr-
kräfte eingesetzt? 

4.		Wie viele Vertretungslehrkräfte wurden jeweils an den 
verschiedenen Schularten eingesetzt? 

5.		Wie wird der Einsatz vor dem Referendariat vonseiten 
des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus be-
gründet? 

Antwort 
des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 
vom 18.05.2010 

Zu 1: 
Es trifft zu, dass eine geringe Anzahl von Absolventen 
mit Erster Staatsprüfung an staatlichen Realschulen und 
staatlichen Gymnasien als Aushilfslehrkräfte und dement-
sprechend mit einem zeitlich befristeten Arbeitsvertrag 
beschäftigt ist. In Einzelfällen werden Studenten oder Ab-
solventen mit der Ersten Staatsprüfung an staatlichen Haupt-
schulen übergangsweise im Rahmen der Flexiblen Mobilen 
Reserve eingesetzt. In diesen Fällen stand voll ausgebildetes 
Lehrpersonal nicht mehr zur Verfügung. 

Der Einsatz im Rahmen einer unbefristeten Anstellung 
setzt für die staatlichen Schulen jedoch grundsätzlich die 
entsprechende Lehramtsbefähigung für die jeweilige Schul-
art voraus. Der Erwerb dieser Lehramtsbefähigung erfordert 
über die erfolgreiche Ablegung der Ersten Staatsprüfung 

hinaus die Ableistung eines 24-monatigen Vorbereitungs-
dienstes und die Ablegung der Zweiten Staatsprüfung. Nur 
wenn regulär ausgebildete Bewerber mit Lehramtsbefähi-
gung nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen, kann 
im Rahmen einer Sondermaßnahme (nach Art. 22 BayLBG) 
eine Lehramtsbefähigung erworben werden (sog. Querein-
stieg). Bewerber müssen in diesem Fall ein als Vorbildung 
für das angestrebte Lehramt geeignetes, an einer Universität 
oder Kunsthochschule in der Bundesrepublik Deutschland 
erfolgreich abgeschlossenes Studium nachweisen, den Vor-
bereitungsdienst ableisten und die Zweite Staatsprüfung er-
folgreich ablegen. 

Zu 2. bis 4.: 
Für den Abschluss von befristeten Arbeitsverträgen („Aus-
hilfslehrkräfte“) im Bereich der staatlichen Schulen sind die 
Bezirksregierungen zuständig. Im Rahmen einer Umfrage 
bei den Regierungen wurde die Zahl der an den einzelnen 
Schularten im Schuljahr 2008/09 befristet angestellten Lehr-
kräfte ermittelt. Erfragt wurde in diesem Zusammenhang 
auch die Zahl derjenigen befristet angestellten Lehrkräfte, 
die nicht über die Lehrbefähigung für ein Lehramt verfügten 
bzw. die für maximal 6 Monate beschäftigt waren bzw. die in 
einem unterhälftigen Beschäftigungsverhältnis standen. Für 
die weiterführenden allgemeinbildenden Schularten Haupt-
schule, Realschule und Gymnasium sind die Ergebnisse der 
Erhebung in folgender Übersicht dargestellt: 
Befristet angestellte Lehrkräfte an staatlichen Schulen im Schuljahr
2008/09 an der/am 

Hauptschule Realschule Gymnasium 
insgesamt 207 1.206 3.246 

un
d 
zw
ar
 

ohne Lehrbefähigung 
für ein Lehramt 

54 913 2.459 

auf max. 6 Monate 
befristete Beschäfti-
gung 

33 293 594 

unterhälftig beschäf-
tigt 

60 778 2.287 

Bei der Interpretation der Zahlen muss berücksichtigt wer-
den, dass sich die einzelnen Beschäftigungsverhältnisse hin-
sichtlich der Dauer und des Beschäftigungsumfangs stark 
unterscheiden, sodass aus der reinen Kopfzählung nur sehr 
bedingt Rückschlüsse auf die Größenordnung des Einsatzes 
von Aushilfslehrkräften gezogen werden können. 

Ergänzend kann deshalb den Tabellen im Anhang, die in der 
statistischen Dokumentation „Schule und Bildung in Bayern 
2009“ des Bayerischen Kultusministeriums veröffentlicht 
sind, sowohl bezogen auf die einzelnen Schularten wie auch 
schulartübergreifend die Höhe der für Aushilfslehrkräfte 
verfügbaren Mittel entnommen werden. Hierbei ist zu be-
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merken, dass ein Teil dieser Mittel auch für unbefristete Be-
schäftigungsverhältnisse (insbesondere wegen Entfristung 
aus arbeitsrechtlichen Gründen) verwendet wird. 

Zu 5.: 
Für Vertretungen im Bereich der Volksschulen sind in ers-
ter Linie bereits eingestellte Lehrkräfte vorgesehen. Darü-
ber hinaus kann bei der Aufstockung der Mobilen Reserve 
während des Schuljahres auch weiteres Personal beschäftigt 
werden. In der Regel handelt es sich um Personen, die die 
Befähigung für das Lehramt an Grund- oder Hauptschulen 
durch das erfolgreiche Bestehen zweier Staatsprüfungen er-
worben haben, derzeit jedoch auf der Warteliste stehen oder 
die Möglichkeit einer Beurlaubung wahrnehmen bzw. El-
ternzeit in Anspruch nehmen. Darüber hinaus gehören auch 
pensionierte Lehrkräfte bzw. Lehrkräfte, die sich in der Frei-
stellungsphase der Altersteilzeit befinden, zu diesem Perso-
nenkreis. Für den Fall, dass aus diesem Kreis nicht genügend 
voll ausgebildetes Personal rekrutiert werden kann, ist auch 
der Einsatz von Lehramtsstudenten möglich, die die Erste 
Staatsprüfung mit Erfolg absolviert haben bzw. sich kurz vor 
dem Prüfungssemester befinden. 

Der Einsatz von Prüflingen oder Lehramtsabsolventen im 
Rahmen der Mobilen Reserve ist in der Regel zeitlich auf 
einige Wochen bzw. wenige Monate begrenzt und soll 15 
Wochenstunden nicht überschreiten. Laut Rückmeldung 
der Regierungen sind den Studenten und Prüflingen in den 
meisten Fällen die Klassen, in denen sie die Vertretung über-
nehmen, bereits von ihrer Praktikumstätigkeit bekannt. Hier 
wird auch eine enge Begleitung durch die Lehrkräfte der 
Parallelklassen sichergestellt. 

Der enorme Anstieg der Schülerzahlen an staatlichen Re-
alschulen und Gymnasien führte in den letzten Jahren zu 
einer angespannten Personalsituation, sodass mit den zur 
Verfügung stehenden voll qualifizierten Bewerbern mit 
Lehramtsbefähigung allein die Unterrichtsversorgung nicht 
immer hinreichend sichergestellt werden konnte. Insbeson-
dere standen und (teilweise) stehen nicht ausreichend viele 
Lehrkräfte für den befristeten Einsatz als Unterrichtsaushil-
fe (z.B. bei Erkrankung von Lehrkräften bzw. befristetem 
Bedarf aufgrund von Mutterschutz) zur Verfügung. Daher 
muss zur Vermeidung von Unterrichtsausfall (in besonde-
rem Maße in Mangelfächern) auch auf Aushilfskräfte zu-
rückgegriffen werden, die die Lehramtsbefähigung nicht 
bzw. noch nicht erworben haben. Den Aushilfskräften wird 
von der betroffenen Schulleitung eine erfahrene und geeig-
nete Betreuungslehrkraft zugeteilt. 

Durch den inzwischen erfolgten enormen Anstieg der An-
zahl von Absolventen sowohl mit der Befähigung für das 
Lehramt an Realschulen als auch mit der Befähigung für 
das Lehramt an Gymnasien bauen sich schon zum jetzigen 
Zeitpunkt nennenswerte Wartelisten auf: an den Realschu-
len insbesondere in den Fächern Deutsch, Geschichte, Erd-
kunde, Wirtschaftswissenschaften und Sozialkunde, an den 
Gymnasien besonders in Fächerverbindungen mit Deutsch 
und modernen Fremdsprachen. Eine Ausweitung auf weitere 
Fächer ist in den nächsten Jahren zu erwarten. Die Schul-
leitungen werden daher bei befristetem Vertretungsbedarf 
wieder vermehrt auf Lehrkräfte mit der Befähigung für das 
Lehramt an Realschulen bzw. an Gymnasien zurückgreifen 
können. 
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